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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
SChulunterrichtsgesetz vorübergehend geändert wird 
Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt in 
der Anlage 25 Ausfertigungen seines Schreibens, mit dem der Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das SChulunterrichtsgesetz vorüber

gehend geändert wird, dem Begutachtungsverfahren zugeführt wurde. 

Um gefällige Kenntnisnahme wird ersucht. 

Beilagen 

F.d.R.d.A.: 

. e, 7 '/~h ~~ V\ 

Wien, 9. Jänner 1989 
Die Bundesministerin: 

Dr. HAWL1CEK 

~ 0(. ~J~~'01- /I. JlJ~ 1ffr 
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E N T W U R F 

Bundesgesetz vom ••••••••• , mit dem das SChulunterrichtsgesetz 
vorübergehend geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

• 
S 1. Schüler, die zu Beginn der Schuljahre 1989/90, 1990/91 und 

1991/92 von der Unterstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule 
in die Oberstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule mit Unter
und Oberstufe anderer Form übertreten, haben eine im § 29 Abs. 5 des 
SChulunterrichtsgesetzes, BGB1.Nr. 472/1986, vorgeschriebene Auf
nahmsprüfung nicht abzulegen, sofern sie die Unterstufe erfolgreich 
abgeschlossen haben. 

S 2. 
folgenden 
Kraft. 

( 2 ) 
minister 

( 1 ) 

Tag 

Hit 
für 

Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf die Kundmachung 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 1991 außer 

der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes
Unterricht, Kunst und Sport betraut. 
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Vor b I a t t 

Problem: 

Der Nationalrat hat am 9. Juni 1988 die mit 1. Se~tember 1989 wirk
sam werdende Reform der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schule beschlossen. Die Neugestaltung der Oberstufe konnte daher bei 
der Wahl der Unterstufenform noch nicht berücksichtigt werden'. Die 
beim Obertritt in eine andere Oberstufenform gemäß § 29 Abs. 5 SehUG 
erforderlichen Aufnahmsprüfungen werden daher als zu belastend 

empfunden. 

Ziel: 

Aussetzung der allenfalls erforderlichen Aufnahmsprüfung in den ge

nannten Fällen. 

Inhalt: 

Für Schüler, die zu Beginn der SChuljahre 1989/90, 1990/91 und 
1991/92 von der Unterstufe der AHS in die Oberstufe einer anderen 
Langform übertreten wollen, entfällt eine gemäß § 29 Abs. 5 SchOG 
vorgeschriebene Aufnahmsprüfung, sofern die Unterstufe erfolgreich 

abgeschlossen worden ist. 

Kosten: 

Keine. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Durch die 11. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1.Nr. 321/1988, 
wurde die Oberstufe der allgemeinbildenden hBheren Schu~e neu ge
staltet. Ziel der Neuregelung ist eine Erweiterung der bisherigen 
WahlmBglichkeiten entsprechend den Interessen und Fähigkeiten der 
Schüler, wobei die bisherigen Bildungsangebote erhalten bleiben 
sollten. In diesem Sinne erfolgte auch im § 39 Abs. 1 Z 2 eine Son
derregelung, bei der ~er bisheri~e Bildungsinhalt des Realistischen 
Gymnasiums durch ein besonderes Angebot beim Realgymnasium, nämlich 
dem alternativen Angebot des auf der 3. und 4. Klasse des Gymnasiums 
aufbauenden Lateins, aufrecht erhalten wurde. Durch diese Sonderre
gelung wird jedoch die ~rundsätzliche Führung jeder der drei im § 36 
Z 1 des SChulorganisationsgesetzes genannten Formen als aChtstufige 
Langformen nicht berührt. 

Gemäß § 29 Abs. 5 des SChulunterrichtsgesetzes, BGB1.Nr. 412/1986, 
ist Voraussetzung für den Übertritt von einer SChulstufe einer ARS 
mit Unter- und Oberstufe in eine andere Form einer ARS mit Unter
und Oberstufe die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprüfung aus 
jenen Unterrichtsgegenständen, die in einer der vorher~ehenden 
Schulstufen der angestrebten Form Pflichtgegenstand waren und die 
der Schüler noch nicht oder nicht in annähernd gleichem Umfang be
sucht hat. Diese Aufnahmsprüfung ist vom SChulleiter auf Ansuchen 
des Schülers bei gleichzeitiger Aufnahme als außerordentlicher Schü
ler aufzuschieben, wenn in dessen Person rücksIchtswürdige Gründe 
vorli~gen. Die Frist zur Ablegung ist mit hBchstens einem halben 
Unterrichtsjahr je nachzuholender Schulstufe zu bemessen. Zu dieser 
Gesetzesbestimmung erging eine Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst über die Einstufungsprüfung als Voraussetzung 
für die Aufnahme in die Schule und die Aufnahmsprüfung als Voraus
setzung für den Übertritt in eine andere Schulart, BGB1.Nr.341/1916; 
im vorliegenden Zusammenhang sind die §§ 6 bis 15 dieser Verordnung 
von besonderem Interesse. 

Auf Grund der gegebenen Rechtslage haben Schüler, die von einer 
Unterstufenform der ARS in eine andere Oberstufenform der Lan~form 
der AHS übertreten wollen, im Regelfall Aufnahmsprüfungen abzule
gen. Bei einem Übertritt von der 4. Klasse des Gymnasiums in die 
5. Klasse eines Realgymnasiums wäre eine Aufnahmsprüfung im Bereich 
der Werkerziehung sowie im Pflichtgegenstand Geometrisches Zeichnen 
abzulegen. Bei einem Übertritt von der 4. Klasse eines Gymnasiums 
oder eines Realgymnasiums in die 5. Klasse eines Wirtschaftskundli
chen Realgymnasiums wären Aufn~hmsprüfungen im Bereich der Werker
ziehung sowie in Chemie abzule~en. 
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Da erst im Juni ,1988 die Reform der Oberstufe der AHS vom National
rat beschlossen wnrden ist und die neuen Lehrpläne fUr die Oberstufe 
der AHS im Bundesgesetzblatt erst zu Beginn des Jahres 1989 verlaut
bart werden, konnten die Erziehungsberechtigten bei der Wahl der fUr 
ihre Kinder zweckmäßigsten Langform der AHS, die bereits in der 
Unterstufe zu erfolgen hat, noch nicht auf die Bildungsprogramme der 
Oberstufe Bedacht nehmen. Daher wird das Vorschreiben der erwähnten 
AufnahmsprUfungen als nicht vertretbar empfunden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht daher im § 1 vor, daß S~hUler 
bei einem Übertritt von der Unterstufe in eine andere Oberstufenform 
zu Beginn der SChuljahre 1989/90, 1990/91 und 1991/92 den Entfall 
einer AufnahmsprUfung gemäß § 29 Abs. 5 SchUG vor, sofer~ die Unter
stufe erfolgreich abgeschlossen worden ist. Der erfolgreiche Ab
sChluß der Unterstufe liegt im Sinne des § 25 SchUG vor, wenn das 
Jahreszeugnis Uber die 4. Klasse der AHS in allen Pflichtgegenstän
den eine Beurteilung aufweist und in keinem Pflichtgegenstand die 
Note "Nicht genUgend" enthält. Sollte die letztgenannte Voraus
setzung nicht zutreffen, findet § 29 SchUG uneingeschränkt Anwen
dung. 

B~zUglich des im § 2 Abs. 1 vorgesehenen Inkrafttretens ist festzu
stellen, daß dieses möglichst frühzeitig erfolgen soll, damit in den 
bereits während des zweiten Semesters des Schuljahres 1988/89 erfol
genden Aufnahmeverfahren die nach dem vorliegenden Entwurf entbehr
lichen AufnahmsprUfungen nicht mehr vorgeschrieben werden. Da in 
Einzelfällen Übertritte nicht unmittelbar zu Beginn eines Schuljah
res sondern auch noch etwas später erfolgen können (z.B. bei Wieder
holungsprüfungen), ist das Außerkrafttreten des vorgeschlagenen 
Übergangsgesetzes mit 31. Dezember 1991 vorgesehen. 

Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz ~ründet sich kompetenz
rechtlich auf Art. 14 Abs. 1 B-VG. Da ein derartiges Bundesgesetz 
keinen der im Art. 14 Abs. 10 B-VG genannten Regelungsbereiche ent
hält, gelten für die Beschlußfassung eines derartigen Gesetzes im 
Nationalrat die üblichen Beschlußerfordernisse. 

• 178/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




